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Unter dem Titel „Die Wiedergeburt des Eigentums“ analysiert der
neue Anlagekommentar die jüngsten Schocks an den globalen Finanz-
märkten. Wie bereits früher festgestellt, liegen die Ursachen in der jahre-
langen Subventionierung des Systems durch implizite Staatsgarantien;
Im – wie man inzwischen weiß: vermessenen – Bestreben, Grossunfälle
zu vermeiden. Die daraus entstandenen Überkapazitäten des Finanzsektors
liegen schätzungsweise bei 30 - 50% des Gesamtvolumens und werden
schon seit Monaten in immer neuen Schockwellen an den Märkten abge-
baut. Damit ist endgültig klar, dass es sich um ein globales Problem mit
Fokus auf die westlichen Industrieländer handelt und nicht nur um den
US-Hypothekarmarkt. Dieses Problem findet derzeit seinen Ausdruck in
einem präzedenzlosen Vertrauensverlust zwischen den Banken, dem mit
erneuten Subventionen in ungekanntem Ausmasse begegnet wird. Vieles
deutet darauf hin, dass die gross angelegten Rettungsaktionen den un-
mittelbaren Kollaps des Finanzsystems zunächst abwenden können und
etwas Zeit gewonnen wird. Andererseits lässt die Vielfalt und Atem-
losigkeit der staatlichen Aktivitäten auf eine tiefe Hilflosigkeit schliessen,
was durch die entsprechenden Reaktionen an den Börsen bestätigt wird.

Angesichts des staatlichen Aktivismus warnt der Autor, Dr. Konrad
Hummler, entschieden vor Illusionen in bezug auf die immensen Folge-
kosten. So könnte alleine die Garantieerklärung der deutschen Bundes-
kanzlerin bis zu 3.000 Milliarden Euro kosten. 

Hinzu kommen Verdrängungseffekte auf den Kapitalmärkten: Die
Tresorerie steht in Konkurrenz zur Privatwirtschaft, die in schweren wirt-
schaftlichen Zeiten besondere Finanzierungsbedürfnisse hat – ganz zu
schweigen von der ohnehin schon bedrohlichen Verschuldung der west-
lichen Industriestaaten. Allgemein gilt: Alles, was nun übermässig für
die Strukturerhaltung im Finanzsystem ausgegeben wird, verlängert die
sich ankündigende Rezession mit den entsprechend ernsten Konsequen-
zen. Vor allem aber bleibt zu hoffen, dass durch diese Krise die Einsicht
wächst, dass am Ende auch die Schuldfähigkeit des Staates an Grenzen
stösst, da deren Zusammenbruch als ultimative Rettungsanker in einer
nächsten Krise nicht mehr ausgeschlossen werden kann.

Eine Verschuldungskrise löst sich auf, in dem scheinbar sichere
Verpflichtungen gegen Eigentum und damit offensichtliche Unsicherheit
eingetauscht werden. Diesen Prozess nahmen die Aktienmärkte bereits
vorweg, indem fremdfinanzierte Positionen in rasanter Geschwindigkeit
aufgelöst wurden und werden. Der in Zeiten niedriger Risikoprämien
betriebene Leverage fand und findet ein brutales Ende: „Securities
Lending“ und „Absolute Return“ gehören bis auf weiteres der Vergangen-
heit an. Im wertmässig stark geschrumpften Markt bleiben somit praktisch
nur noch echte Eigentümer, und hier liegt der Kern einer fundamentalen
Gesundung der Finanzmärkte, auch wenn diese wohl noch eine Weile auf
sich warten lassen wird.
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In den Vorstands-Etagen großer Aktien-
gesellschaften werden die Regeln der Grundre-
chenarten oft nicht mehr beachtet. Beispiel
dafür ist die Äußerung des früheren Vorstands-
Vorsitzenden der Daimler-Benz AG. Die seiner-
zeitige Fusion mit dem US-Chrysler Konzern
prognostizierte der vorsitzende Manager von
Daimler-Benz mit: 1 + 1 = 3. Tatsächlich wurde
die glücklose Fusion in 2007 von Daimler mit
dem Ergebnis beendet: 1 + 1 = 1/2 (eher noch
weniger). Der ehemalige Vorstands-Vorsitzende
von Daimler hatte nicht nur falsch addiert,
sondern die Grundrechenarten Addition und
Division verwechselt.

Auch in der Verschleierung der Rechnungs-
legung war Daimler-Benz nicht zimperlich. Die
alte Daimler-Benz AG wandte bereits 1993
„freiwillig“ die US-GAAP-Bilanzierung an, um
wie es begründet wurde, in Deutschland/Europa
beispielhaft zu bilanzieren. Tatsächlich wurde
aber nicht so verfahren, da im Konsolidierungs-
kreis „dispositiv“ von US-GAAP abgewichen
wurde. Weiter wurde bemängelt, dass sich der
Vorstandsvorsitzende davor drückte, klare Zah-
len zu nennen1.

In einer Typologie von Unternehmenstrans-
aktionen auf Aktienmärkten werden solche
Übernahmeaktivitäten als Selbstüberschätzung
oder Hybris angesehen, dass Unternehmen zu
überhöhten Preisen gekauft werden2. Auch die
derzeitige Bankenkrise großer Geldhäuser sind
Folge der Hybris von Bankmanagern, von denen
die Grundregel der Bilanzierung missachtet
wurde: es führt zum ökonomischen Exitus,
wenn strukturell mit kurzfristigen Mitteln lang-
fristige Investitionen finanziert werden. Die
jetzt eingetretene Krise war deshalb voraus-
zusehen und vorausgesagt3. 

Dabei verwundert auch nicht die kürzliche
Pressemitteilung, dass ein UBS-Aktienpaket
verschwunden ist4. Das geschah in folgender
Weise: „Die Beteiligungsgesellschaft Olivant

des früheren UBS-Chefs Lignam Arnold weiß
nicht, wo ihr UBS-Aktienpaket von rund 2,78
Prozent mit einem Börsenwert von knapp einer
Milliarde Euro liegt“. Das ist so, weil die Wert-
papiere zur Sicherheit dem Prime-Broker Leh-
man Brothers übertragen wurden. Diese Gesell-
schaft bilanziert nach anglophilem Recht.
Danach gilt die Sicherheitsabtretung als Eigen-
tumsübertragung und fällt in die Konkursmasse.
Bei einem solchen fehlerhaften Risiko-Manage-
ment verwundert es nicht, dass eine staatliche
Stützungsaktion bei UBS im Oktober 2008 not-
wendig wurde5.

Bei der Krise der Bankhäuser hat auf breiter
Front das Bankenrisikomanagement versagt.
„Ein Treiber für die Subprimekrise war, dass Ban-
ken – und hier haben sich insbesondere die In-
vestmentbanken hervorgetan – durch komplex
strukturierte Produkte die Regulatorik zum Teil
umgehen konnten bzw. Lücken in den einschlä-
gigen Vorschriften geschickt genutzt haben“6.

Dazu zählt nicht nur die Rechnungslegung
der Finanzwirtschaft. Die internationale Rech-
nungslegung wurde, wie bereits der Zusammen-
bruch des EON-Konzerns vor sechs Jahren
gezeigt hat, diskriminierend instrumentali-
siert7. Allzu lange wurde das missachtet. Erst
2008 haben  die EU-Finanzminister beschlos-
sen, die Erstellung von internationalen Bilanz-
regeln stärker zu überwachen. 5 Jahre hatten
die EU-Finanzminister das Desaster ignoriert.
Jahrelang wurde von der EU tatenlos zugese-
hen, dass die ständigen und enormen Verände-
rungen der internationalen Bilanzregeln in den
vergangenen Jahren zu einem Chaos geführt
haben. Seine Ursache hat dies darin, dass wir
uns allzu sehr amerikanischem Einfluss beugen
und unkritisch übernehmen8.

Die sensationelle Pleite des EON-Konzerns
hatte gezeigt, dass die US-amerikanischen
Rechnungsnormen nicht in der Lage waren, …
„selbst so gravierende Schieflagen wie bei EON
zu signalisieren...“9.

Wie Hofmann weiter ausführte, glaube man,
mit IFRS einen idealen Kompromiss zwischen
dem „Code Law“ des HGB und dem „Case Law“
der US-GAAB gefunden zu haben. Das aber ist
ein Irrtum. „Die Vorschriften der Bewertung
nach IAS/IFRS ergeben sich im Wesentlichen
aus dem Framework, den Standards und Inter-
pretationen. Das Framework liefert lediglich all-
gemeine Vorschriften und die Konkretisierung
hinsichtlich der Zuordnung zu den Abschluss-
posten und der Anwendung und Auslegung er-
folgt durch die einzelnen Standards und Inter-
pretationen10. 

Es ist deshalb verständlich, dass bei dieser
Situation ein Streit um Aufweichung der Bilan-
zierungsvorschriften zwischen der USA und den
EU-Staaten entbrannt ist11. Dabei wurde bisher
zu wenig beachtet, dass die Formulierungen
der IFRS ausschließlich von dem privat organi-
sierten Gremium IASB erarbeitet worden ist und
auf kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaf-
ten ausgerichtet ist. 

Abgeordnete im Bundestag befürworteten
daher nahezu einstimmig die Sonderlösung
„modernisiertes HGB“ und den Verzicht auf die

1 Vgl. FAZ vom 29.01.1993: Abrakadabra für die Wall-Street
2 HOFFMANN, W., Was wissen wir über Unternehmenstransaktionen? FAZ Nr. 228 vom 29.09.2008, S. 20.
3 Vgl. ELLEN-KODYSO BAUM, Dollar-Crash, Rottenburg 2008
4 FAZ v. 02.10.2008, S. 19
5 Vgl. RICKE, T., Kehraus in der Schweiz – Staatliche Stützaktion räumt bei UBS schlechte Papiere aus der Bilanz,

Handelsblatt 17./18./19. Oktober 2008, S. 20
6 vgl. SCHÜRMANN, CH., Anfang vom Ende, Wirtschaftswoche 2008, Heft 29, S. 104
7 vgl. WEILBACH, E.A., Spielraum für Desinformation im Fall EON, FAZ 25.02.2002
8 SCHOLZ, A., Rundumschlag, Wirtschaftswoche 2008, Heft 32, S. 119
9 HOFMANN, S., Handbuch der Anti-Fraud-Management, Berlin 2008 S. 173.

10 WENGEL, T., NELL, M., Die Bewertungsregel nach IAS/IFRS, Der Betrieb 2008 S. 2266
11 Vgl. FAZ v. 17.10.2008, S. 16

Dipl.-Kfm. Dr. Erich A. Weilbach, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Mannheim
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I. Einleitung

Zu Zeiten des Bauherrenmodells Anfang der
80er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren
Grunderwerbsteuerfreiheit, Vorsteuerabzug und
Werbungskostenabzug steuergesetzliche Inves-
titionsanreize, die Kapitalanleger veranlassen
sollten, in steuerorientierte Immobilienkapital-
anlagen des fremdvermieteten Wohnungsbaus
zu investieren. Als die Investitionen von Kapi-
talanlegern in erheblichem Umfang getätigt
waren, gingen zunächst die Finanzverwaltung
und sodann die Finanzrechtsprechung dazu
über, besagte Steuervorteile zu Lasten besagter
Kapitalanleger rückwirkend zu entziehen, die
ihre Investitionen allerdings nicht rückgängig
machen konnten. Der Mohr hatte seine Schul-
digkeit getan. Solches wiederholt sich nunmehr
bei Anfang der Jahrtausendwende aufgelegten
Film- bzw. Medienfonds. Das Strickmuster ist
das gleiche: Ohne dass sich die Gesetzeslage
geändert hätte, gehen Finanzverwaltung und
Finanzrechtsprechung dazu über, lösen sich von
der Gesetzesbindung des Art. 20 Abs. 3 GG,

§ 38 AO und betreiben zu Lasten der Kapital-
anleger rückwirkend rechtsschöpferische Inter-
pretationen, mit denen sie Steuervorteile der
Kapitalanleger rückwirkend kassieren. Es bietet
sich daher an, zu hinterfragen, ob dies für den
Fiskus ohne haftungsrechtliche Konsequenzen
bleibt.

II. Grundlagen

1. Die Finanzverwaltung

Die Finanzverwaltung als Exekutive ist gem.
Art. 20 Abs. 3 GG an das Gesetz gebunden. In
§ 38 AO ist geregelt, dass Ansprüche aus dem
Steuerschuldverhältnis nur dann entstehen,
wenn ein gesetzlicher Tatbestand erfüllt ist.
Folglich ist die Finanzverwaltung einerseits an
gesetzliche Vorgaben gebunden (Vorrang des
Gesetzes) und andererseits darf sie nur tätig
werden, wenn die gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage ihr dies erlaubt (Vorbehalt des Ge-
setzes).1 Die Finanzverwaltung darf folglich

nicht Wertungen des Gesetzgebers durch
eigene, vom Gesetz abweichende, Wertungen
ersetzen. Davon zu trennen ist die der Finanz-
verwaltung mögliche Gesetzesauslegung. Aller-
dings: Ein eindeutiger Gesetzeswortlaut lässt
keine Gesetzesauslegung zu.2 Ob mithin eine
Norm oder ein in ihr enthaltener Rechtssatz
überhaupt auslegungsbedürftig ist, hängt
davon ab, ob es ihm an Eindeutigkeit erman-
gelt.3 Dies ist dann der Fall, wenn mangels
ausdrücklicher Regelungen Zweifelsfragen auf-
tauchen, die dann mit anerkannten Ausle-
gungsmethoden zu beantworten sind.4 Alleine
der Umstand, dass eine Auslegungsbedürf-
tigkeit zu bejahen ist, weil der Gesetzes-
wortlaut unklar ist oder es sich um einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff handelt, ändert aller-
dings für sich gesehen an dem zusätzlich zu
beachtenden Gebot der Normenbestimmtheit
noch nichts.5 Aber in Fällen der Auslegungsbe-
dürftigkeit kommt es dann darauf an, welche
Maßstäbe an eine Gesetzesauslegung zu legen
sind. Schon sehr früh hat das BVerfG6 dazu fol-
gendes ausgeführt:

„Maßgebend für die Auslegung einer Ge-
setzesvorschrift ist der in dieser zum Ausdruck
kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers,
so wie er sich aus dem Wortlaut der Ge-
setzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang
ergibt, in den diese hineingestellt ist. Nicht ent-
scheidend ist dagegen die subjektive Vorstellung
der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten
Organe oder einzelner ihrer Mitglieder über die
Bedeutung der Bestimmung. Der Entstehungs-
geschichte einer Vorschrift kommt für deren
Auslegung nur insofern Bedeutung zu, als sie
die Richtigkeit einer nach den angegebenen
Grundsätzen ermittelten Auslegung bestätigt
oder Zweifel behebt, die auf dem angegebenen
Weg allein nicht ausgeräumt werden können.“7

Und weiter führt das BVerfG8 aus, die Vor-
stellungen der gesetzgebenden Instanz dürfe
nicht mit dem objektiven Gesetzesinhalt gleich-
gesetzt werden. Gesetzesmaterialien könnten
keine verbindliche Auslegungsregeln enthal-
ten.9 Denn:

„Der Wille des Gesetzgebers kann bei der Aus-
legung des Gesetzes nur insoweit berücksichtigt
werden, als er in dem Gesetz selbst einen
hinreichend bestimmten Ausdruck gefunden
hat.“10

1 WAGNER ZSteu 2004, 30, 32
2 BVerfG 19.12.1961 – 2 BvL 06/59, BVerfGE 13, 261, 268
3 BVerfG 18.10.1966 – 2 BvR 386, 478/63, BVerfGE 20, 283, 292 f.
4 BVerfG 18.05.2004 – 2 BvR 2374/99, BVerfGE 110, 370, 397
5 BVerfG 07.07.1971 – 1 BvR 775/66, BVerfGE 31, 255, 264; BVerfG 22.06.1977 – 1 BvL 23/75, BVerfGE 45, 393, 420;

BVerfG 18.05.1988 – 2 BvR 579/84, BVerfGE 78, 205, 212; BVerfG 07.05.2001 – 2 BvK 01/00, BVerfGE 103, 332, 384
6 BVerfG 21.05.1952 – 2 BvH 02/52, BVerfGE 1, 299, 312
7 Vergleichbar BVerfG 15.12.1959 – 1 BvL 10/55, BVerfGE 10, 234, 245; BVerfG 17.05.1960 – 2 BvL 11/59, 11/60,

BVerfGE 11, 126, 130 f.; BVerfG 18.10.1966 – 2 BvR 386, 478/63, BVerfGE 20, 283, 293; BVerfG 17.01.1978 – 1 BvL
13/76, BVerfGE 47, 109, 127; BVerfG 09.05.1978 – 2 BvR 952/75, BVerfGE 48, 246, 256

8 BVerfG 17.05.1960 – 2 BvL 11/59, 11/60, BVerfGE 11, 126, 130
9 BVerfG 17.01.1978 – 1 BvL 13/76, BVerfGE 47, 109, 127

10 Vergleichbar BVerfG 19.12.1961 – 2 BvL 06/59, BVerfGE 13, 261, 268

Dr. Klaus-R. Wagner, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Steuerrecht, Wiesbaden

Fragwürdigkeit der steuerlichen Argumentation bei Medienfonds:
Haftet der Fiskus? 

Dr. Klaus-R. Wagner
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Z---Steu-Dokumentation

Küffner / Zugmaier: Kampf lohnt sich!
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland

gewonnen!
Alles begann im Jahre 2005 am 25. August. Die Rechtsanwälte Dr. Thomas Küffner und Dr. Oliver Zugmaier greifen zur Waffe der

Beschwerde an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und verlangen die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens
gegen die Bundesrepublik Deutschland. Beide rügen die Nichtbeachtung des Gemeinschaftsrechts. Den Schriftwechsel mit der Kommis-
sion dokumentierte damals ZSteu in Heft 24/2006, Seite 513 bis 526. Daraufhin leitete die Kommission das Vertragsverletzungs-
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Bundesministerium der Finanzen

Umsatzsteuer; § 15 Abs. 4
Umsatzsteuergesetz (UStG) –
Vorsteuerabzug bei der Anschaffung
oder Herstellung von Gebäuden, die
sowohl zur Erzielung vorsteuer-
unschädlicher als auch vorsteuer-
schädlicher Umsätze verwendet
werden 

BMF, Schreiben vom 30. September 2008,
IV B 8 - S 7306/08/10001

Bezug:
BFH-Urteile vom 28.9.2006, V R 43/03 (BStBl
2007 II S. 417, ZSteu 2006, R-968) und vom
22.11.2007, V R 43/06, ZSteu 2008, R-149;

BMF-Schreiben vom 24.11.2004, IV A 5 - S 7306
- 4/04 (BStBl 2004 I S. 1125, ZSteu 2005,
S. 25);

BMF-Schreiben vom 22.5.2007, IV A 5 - S
7306/07/0003 (2007/0223039), BStBl 2007 I
S. 482, ZSteu 2007, S. 222

Mit Urteil vom 28.9.2006, a.a.O. (ZSteu 2006,
R-968) hat der BFH u.a. entschieden, dass für
den Umfang des Vorsteuerabzugs bei Erwerb
und erheblichem Umbau eines Gebäudes, das
anschließend vom Erwerber für vorsteuerun-
schädliche und vorsteuerschädliche Verwen-
dungsumsätze genutzt werden soll, vorgreiflich
zu entscheiden sei, ob es sich bei den Umbau-
maßnahmen um Erhaltungsaufwand am Gebäude
oder um anschaffungsnahen Aufwand zur Ge-
bäudeanschaffung handelte oder ob insgesamt
die Herstellung eines neuen Gebäudes anzu-
nehmen sei. Vorsteuerbeträge, die einerseits
den Gegenstand selbst oder aber andererseits die
Erhaltung, Nutzung oder Gebrauch des Gegen-
stands beträfen, seien danach jeweils gesondert
zu beurteilen. 

Handele es sich um Aufwendungen für den
Gegenstand selbst (aus der Anschaffung oder
Herstellung), komme nur eine Aufteilung der
gesamten auf den einheitlichen Gegenstand
entfallenden Vorsteuerbeträge nach einem sach-
gerechten Aufteilungsmaßstab (§ 15 Abs. 4
UStG) in Betracht. 

Der Umfang der abzugsfähigen Vorsteuerbeträge
auf so genannte Erhaltungsaufwendungen an
dem Gegenstand könne sich hingegen danach
richten, für welchen Nutzungsbereich des ge-
mischt genutzten Gegenstands die Aufwendun-
gen vorgenommen würden. 

In seinem Urteil vom 22.11.2007, a.a.O. (ZSteu
2008, R-149) hat der BFH diese Grundsätze
bestätigt und weiter ausgeführt, dass selbst,
wenn Herstellungskosten eines Gebäudes aus
einer Vielzahl von einzelnen Leistungsbezügen
bestehen könnten, die für sich betrachtet ein-
zelnen Gebäudeteilen zugeordnet werden oder
auf mehrere unterschiedliche Nutzungen auf-
geteilt werden könnten, einerseits zwischen der
Verwendung des Gegenstands selbst und anderer-
seits der Verwendung von Gegenständen und
Dienstleistungen zur Erhaltung oder zum Ge-
brauch dieses Gegenstands unterschieden werden
müsse. Anschaffungs- oder Herstellungskosten
beträfen jeweils die Anschaffung oder Herstel-
lung eines bestimmten Gegenstands (bei einem
Gebäude das einheitliche Gebäude) und nicht
bestimmte Gebäudeteile. Würden jedoch ledig-
lich bestimmte Gebäudeteile angeschafft oder
hergestellt, seien diese der jeweilige Gegenstand. 

Zur Anwendung der o.g. BFH-Urteile gilt unter
Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen
mit den obersten Finanzbehörden der Länder
zur Vorsteueraufteilung bei sowohl vorsteuer-
unschädlich als auch vorsteuerschädlich ver-
wendeten Gebäuden Folgendes: 

Die Begriffe der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, der nachträglichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und der Erhaltungsaufwen-
dungen sind nach den für das Einkommensteuer-
recht geltenden Grundsätzen (siehe BMF-Schrei-
ben vom 18.7.2003, IV C 3 - S 2211 - 94/03,
BStBl 2003 I S. 386) auszulegen. Dies gilt jedoch
nicht, soweit § 6 Abs. 1 Nr. 1a des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) Erhaltungsaufwendungen
zu Herstellungskosten umqualifiziert (anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten). 

Wird ein Gebäude durch einen Unternehmer
angeschafft oder hergestellt und soll dieses
Gebäude sowohl für vorsteuerunschädliche als
auch für vorsteuerschädliche Ausgangsumsätze
verwendet werden, sind die gesamten auf die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Gebäudes entfallenden Vorsteuerbeträge nach
§ 15 Abs. 4 UStG aufzuteilen. Für die Zurechnung
dieser Vorsteuerbeträge ist die „prozentuale“
Aufteilung der Verwendung des gesamten Ge-
bäudes zu vorsteuerunschädlichen bzw. vor-
steuerschädlichen Umsätzen maßgebend (vgl.
BFH-Urteil vom 28.9.2006, a.a.O. ( ZSteu 2006,
R-968). Daraus folgt regelmäßig eine Ermittlung
der nicht abziehbaren Vorsteuerbeträge nach
§ 15 Abs. 4 UStG im Wege einer sachgerechten
Schätzung. Als sachgerechter Aufteilungsmaß-
stab kommt bei Gebäuden in der Regel die Auf-
teilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen in

Betracht. Die Ermittlung des nicht abziehbaren
Teils der Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis
der vorsteuerschädlichen Umsätze zu den vor-
steuerunschädlichen Umsätzen ist dabei nach §
15 Abs. 4 Satz 3 UStG nur zulässig, wenn keine
andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist.
Eine Zurechnung der Aufwendungen zu bestimm-
ten Gebäudeteilen nach einer räumlichen (sog.
„geografischen“) oder zeitlichen Anbindung
oder nach einem Investitionsschlüssel (vgl. BFH-
Urteil vom 18.11.2004, V R 16/03, BStBl 2005
II S. 503, ZSteu 2005, R-245) ist nicht zulässig. 

Beispiel 1:

U errichtet ein Wohn- und Geschäftshaus. Er
beabsichtigt, die Fläche des Hauses zu jeweils
50% vorsteuerunschädlich bzw. vorsteuerschäd-
lich zu vermieten. Aus der Erstellung des Fuß-
bodenbelags im vorsteuerunschädlich verwen-
deten Gebäudeteil entstehen U Aufwendungen
von 100.000 EUR zzgl. 19.000 EUR Umsatz-
steuer.

Lösung:

Es handelt sich um Aufwendungen für die
(Neu-)Herstellung des Gebäudes („ursprüng-
liche“ Herstellungskosten). U ist unter den wei-
teren Voraussetzungen des § 15 UStG berechtigt,
den Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für
den Fußbodenbelag zu 50 % (= 9.500 EUR)
geltend zu machen. 

Entsprechend ist bei nachträglichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten zu verfahren.
Maßgeblich für die Vorsteueraufteilung ist in
diesem Fall die beabsichtigte Verwendung des
Gegenstands, der durch die nachträglichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ent-
standen ist. Abgrenzbare Gebäudeteile sind
dabei gesondert zu beurteilen. 

Beispiel 2:

U errichtet ein Gebäude, bestehend aus einer
vorsteuerunschädlich gewerblich genutzten (EG;
Anteil 50 %) und einer vorsteuerschädlich zu
Wohnzwecken vermieteten Einheit (1. OG; Anteil
50 %). Das Dachgeschoss ist noch nicht aus-
gebaut. U ordnet das Gebäude vollständig sei-
nem Unternehmen zu. Ein Jahr nach Errichtung
des Gebäudes baut U das Dachgeschoss aus. Es
entstehen dabei drei separat zugängliche gleich
große Einheiten, von denen zwei als Wohnungen
und eine als Büroteil genutzt werden (sollen).
Eine Wohnung wird zu eigenen Wohnzwecken
(umsatzsteuerpflichtig) genutzt, die zweite
Wohnung wird umsatzsteuerfrei und der Büroteil

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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Bundesfinanzhof – Alle veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 15.10.2008:

28.05.2008 I R 87/07 KStG
Verlustabzug – Verlust der wirtschaftlichen Identität – Anteilsübertragung und Branchenwechsel zu
einer vermögensverwaltenden Gesellschaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung ohne Zuführung
neuen Betriebsvermögen
1. § 8 Abs. 4 KStG 1996 n.F. definiert die „wirtschaftliche Identität“ einer Körperschaft in Satz 1 nicht,
sondern bestimmt in Satz 2 lediglich beispielhaft, wann eine wirtschaftliche Identität nicht mehr gegeben
ist. Satz 2 des § 8 Abs. 4 KStG 1996 n.F. als Regelbeispiel setzt damit aber zugleich mittelbar einen Maßstab
für die unter Satz 1 zu fassenden Sachverhalte. Sie müssen Voraussetzungen erfüllen, die mit den in Satz 2
genannten wirtschaftlich vergleichbar sind (ständige Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile vom 20. August
2003 I R 61/01 und I R 81/02, BFHE 203, 135 und 424, BStBl II 2004, 616 und 614; vom 5. Juni 2007 
I R 9/06, ZSteu 2007, R-955, BFHE 218, 207).
2. Wenn im Zusammenhang mit der die Hälfte des gezeichneten Kapitals übersteigenden Übertragung von
Geschäftsanteilen und einer Änderung des Unternehmenszwecks von einer aktiv tätigen zu einer vermögens-
verwaltenden Gesellschaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung (Branchenwechsel) kein neues Betriebs
vermögen zugeführt worden ist, liegt eine wirtschaftlich mit dem Regelbeispiel vergleichbare Situation 
nicht vor. Originaltext: R-935

10.06.2008 VIII R 68/06 EStG
Berücksichtigung von im Rahmen eines Ehegattenarbeitsverhältnisses geleisteten Aufwendungen für
eine Direktversicherung als Betriebsausgabe – Echte Barlohnumwandlung – Beherrschung einer Gesell-
schaft durch Mehrzahl der Gesellschafter
Wird in einem steuerlich anzuerkennenden Arbeitsverhältnis zwischen Ehegatten (ggf. auch zwischen einer
Personengesellschaft und dem Ehegatten eines Gesellschafters) ein Teil des bis dahin bestehenden an-
gemessenen Lohnanspruchs in einen Direktversicherungsschutz umgewandelt ohne Veränderung des Arbeits-
verhältnisses im Übrigen (sog. echte Barlohnumwandlung), sind die Versicherungsbeiträge betrieblich ver-
anlasst und regelmäßig ohne Prüfung einer sog. Überversorgung als Betriebsausgabe zu berücksichtigen
(gegen BFH-Urteil vom 16. Mai 1995 XI R 87/93, BFHE 178, 129, BStBl II 1995, 873 und in Abgrenzung 
zu Fällen zusätzlich zum bis dahin bestehenden Lohnanspruch geleisteter Versicherungsbeiträge).

Originaltext: R-937

19.08.2008 VII R 6/07 AO / InsO / BGB / ZPO
Steuerhinterziehung ist keine die Restschuldbefreiung ausschließende vorsätzlich begangene un-
erlaubte Handlung i.S. des § 302 Nr. 1 InsO – Zweck des § 370 AO – Zur Versagung der Restschuld-
befreiung führende Gründe sind abschließend benannt
1. Eine Steuerhinterziehung (§ 370 AO) ist keine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung i.S. des § 302
Nr. 1 InsO.
2. § 370 AO ist kein Schutzgesetz i.S. des § 823 Abs. 2 BGB. Originaltext: R-939
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27.08.2008 II R 36/06 AO / ErbStG
Beendigung der Anlaufhemmung bei einer der Anzeigeerstattung nachfolgenden Aufforderung zur Ab-
gabe einer Schenkungsteuererklärung
Fordert die Finanzbehörde nach Anzeigeerstattung gemäß § 30 Abs. 1 und 2 ErbStG die Einreichung einer
Schenkungsteuererklärung, endet die Anlaufhemmung gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO erst mit Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Steuererklärung eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten
Kalenderjahres nach dem Jahr der Steuerentstehung. Originaltext: R-955

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Am 10.06.2008 veröffentlichte Entscheidung – Ungekürzter Originaltext

10.06.2008 7 V 7342/07 UStG
Verfahren der Aussetzung der Vollziehung: Überlassung des sog. Toilettengroschens an den die
Toiletten von Warenhäusern reinigenden Unternehmer als Entgelt i.S. des § 10 Abs. 1 Satz 1 UStG
1. Übernimmt ein Unternehmer im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverhältnissen mit Warenhäusern die
fortwährende Reinigung und Wartung der Kundentoiletten während der Öffnungszeiten im Wesentlichen
lediglich gegen Überlassung der von den Toilettenbenutzern hingegebenen sog. Toilettengroschen durch die
darauf verzichtenden Warenhäuser, ist der Toilettengroschen als Entgelt i.S. des § 10 Abs. 1 UStG 1999 an-
zusehen (Rn.22)(Rn.24). Empfänger der Leistungen des Unternehmers sind die Warenhäuser, so dass es auf
die Motive der Toilettenbenutzer für die Hingabe des Entgelts nicht ankommt (Rn.27) (hier: Verfahren der
Aussetzung der Vollziehung).
2. Beschwerde eingelegt (Az. des BFH: XI B 74/08). Originaltext: R-957

Bundesfinanzhof – Nicht veröffentlichte Entscheidungen (NV) – Ungekürzte Originaltexte
04.03.2008 II B 28/07 (NV) Geltendmachung eines Pflichtteils oder Verzicht auf einen entstandenen Pflicht-

teilsanspruch gegen Abfindung Originaltext: R-960

04.03.2008 IX R 11/07 (NV) Zur Vermietung von Messezimmern oder Messewohnungen Originaltext: R-962

04.03.2008 IX R 36/07 (NV) Entgeltliche Hinnahme von Baumaßnahmen auf dem Nachbargrundstück steuer-
bar Originaltext: R-963

05.03.2008 V B 69/06 (NV) Vorsteuerabzug bei Anschaffung oder Herstellung von Gebäudeteilen –  Zurech-
nung der mit Vorsteuerbeträgen belasteten Leistungsbezüge zu bestimmten 
Verwendungsumsätzen Originaltext: R-965

05.03.2008 X R 48/06 (NV) Gewerblicher Grundstückshandel – vorweggenommene Werbungskosten – Ver-
letzung der Sachaufklärungspflicht Originaltext: R-966

05.03.2008 I R 45/07 (NV) Ankauf, Unterhalten und Finanzieren eines Wirtschaftsguts als verdeckte Ge-
winnausschüttung Originaltext: R-969

06.03.2008 VI R 3/05 (NV) Mietkosten für Dienstwohnung – Doppelte Haushaltsführung anlässlich Ehe-
schließung – Mehraufwand bei doppelter Haushaltsführung nur in angemesse-
nem Umfang ggf. zuzüglich Aufwendungen für Arbeitszimmer Originaltext: R-971

11.03.2008 I R 116/04 (NV) Kein Abzug von Betriebsstättenverlusten aus einem Drittstaat – Beschränkung 
der Niederlassungsfreiheit Originaltext: R-972
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